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Vorlage
Federführende Dienststelle:
Soziales und Integration
Beteiligte Dienststelle/n:

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

FB 50/0003/WP16
öffentlich

13.11.2009
Schabram, Günter

Aufgaben und Organisation des Fachbereichs Soziales und 
Integration nach Bildung der StädteRegion Aachen
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP: - 5 -

Datum Gremium Kompetenz
17.12.2009 SGA Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur 

Kenntnis.

In Vertretung

Lindgens
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Finanzielle Auswirkungen:    Keine

Maßnahme:

Investitionskosten €

a. Im Haushalt? ja/nein €

b. Maßnahme über 150 T€: Liegt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vor? ja/nein

c. Wenn bei a. nein: Deckung?

Maßnahme:  €

 

d. Zuschüsse €

Folgekosten

Aufwand

Personalkosten €

Sachkosten €

Abschreibung €

a. Im Haushalt? ja/nein €

b. Wenn bei a. nein: Deckung?

Maßnahme:  €

 

c. Zuschüsse €

Konsumtiv

a. Im Haushalt? ja/nein

b. Konsolidierung? ja/nein €

c. Personalkosten €

d. Sachkosten €

e. Wenn bei a. nein: Deckung?

Maßnahme  €

 

f. Dauer Jahre

g. Zuschüsse €
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Erläuterungen:

Aufgrund der Bildung der StädteRegion mit Wirkung ab dem 21.10.2009 haben sich im Sozialbereich 
wesentliche Änderungen des Aufgabenzuschnittes, der Personalressourcen und auch der 
Haushaltshaltsmittel ergeben.

Der Fachbereich heißt seit dem 21.10.2009  “Fachbereich Soziales und Integration”.
Von den ehemals 5 Abteilungen sind im neuen Fachbereich noch 3 verblieben:
FB 50/100 Verwaltung, 
FB 50/200 Soziale Leistungen, 
FB 50/300 Übergangsheime. 
Die beiden Stabsstellen Integration und Sozialplanung bleiben erhalten.

Bis zum 20.10.2009 hatte der Fachbereich 192 Mitarbeiter/innen. 
Nach Bildung der StädteRegion zählt der heutige Fachbereich Soziales und Integration ca 100 
Mitarbeiter/innen (Stand 10.11.2009).

Der Sozialhaushalt der Stadt Aachen hätte ohne die StädteRegion im Jahr 2010 Aufwendungen in 
Höhe von rund 157 Mio € mit einem Zuschussbedarf von 100 Mio €. Durch Bildung der StädteRegion 
sinkt der Aufwand auf rund 32 Mio €, darin enthalten sind 25 Mio € für Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung im Auftrag und auf Rechnung der StädteRegion Aachen, d.h. für die Stadt 
Aachen ein durchlaufender Posten mit dem Saldo 0,00 €. Der Zuschussbedarf des städtischen 
Sozialhaushalts beträgt im Jahr 2010 voraussichtlich nur wenig mehr als 500.000,- €. 
 
Die Zuständigkeiten für soziale Aufgaben stellen sich nach Bildung der StädteRegion wie folgt dar: 

Anlage/n:
- Zuständigkeiten für soziale Aufgaben nach Bildung der StädteRegion ab 21.10.2009

- Organigramm des FB Soziales und Integration (FB50) nach Gründung der StädteRegion 

Aachen

- Delegationssatzung SGB XII der StädteRegion


